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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1955

Norm

ABGB §1041 B1

2. RStG allg

1. ABGB § 1041 heute

2. ABGB § 1041 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Bereicherungsanspruch der Republik gegen einen Lehrerverein, dem sein Haus über Auftrag der Besatzungsmacht aus

dem Vermögen des ns lehrerbundes rückgestellt wurde, weil in der ns Zeit darauf lastende Hypothek getilgt worden

war.
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